
Parteienverkehrszeiten: Mo – Fr 8 – 12 Uhr u. Di 13 – 19 Uhr 

Sprechstunden des Bürgermeisters: Di 17 – 19 Uhr, Do 8.30 – 10.30 Uhr 

2. die Höhe der Förderung beträgt: 
 
    a) bei Errichtung von Eigenheimen: 
        generell           2.500,-- 
 
        für Förderungswerber dessen Alter unter 35 Jahren liegt Zuschlag von     500,-- 
 
 
    b) bei Errichtung von Wohnungen, Reihenhäusern oder Einbau von Wohneinheiten: 
         jeweils die Hälfte der unter a) angeführten Beträge! 
 
WANN GELANGT DER ZUSCHUSS ZUR AUSZAHLUNG ? 
 
bei Eigenheimen: 1. Teil: (50 %) bei Kellergleiche; 

2. Teil: nach Vorlage der Fertigstellungsanzeige (ehem. Benützungsbewilligung)  
 
bei Reihenhäusern, Eigentumswohnungen, Ein- und Aufbauten von kompletten Wohneinheiten: 
zur Gänze zum Zeitpunkt der Vorlage der Fertigstellungsanzeige (ehem. Benützungsbewilligung) 
 
WIE UND WANN KANN DIE FÖRDERUNG BEANTRAGT WERDEN ? 
 
1. Die Förderung muss beim Gemeindeamt schriftlich beantragt werden (Antragsformulare  
    liegen ab sofort im Gemeindeamt auf). 
2. Frühestens: Nach erteilter rechtskräftiger Baubewilligung. 
    Spätestens: Im Zuge der Vorlage der Fertigstellungsanzeige (ehem. Benützungsbewilligung) 
 
Die Behandlung der Anträge erfolgt in der Reihenfolge des Einlangens; 
die Zuweisung des Zuschusses erfolgt nach Maßgabe der Budgetmittel der Gemeinde; 
 
VERLUST DER FÖRDERUNG, SICHERSTELLUNG: 
 
Bei Verkauf oder gänzlichen Vermietung des geförderten Objektes innerhalb von 5 Jahren ab 
Vorlage der Fertigstellungsanzeige (ehem. Benützungsbewilligung) ist die Förderung 
zurückzuzahlen. 
Ein Förderungsverlust tritt dann nicht ein, wenn einer der Förderungswerber aus dem Besitzstand 
ausscheidet und dessen Anteil an den verbleibenden Förderungswerber oder an dessen 
Angehörige übergeht (z.B. Übergabe an Kinder). 
 
FÖRDERUNGSAUSSCHLUSS: 
 
In allen Fällen, wo bereits eine Förderung durch die Gemeinde in einer anderen Art erfolgt ist, 
hat im jeweiligen Einzelfall der Gemeindevorstand über die Gewährung der Wohnungsförderung 
zu entscheiden. 
 
ÜBERGANGSFRIST: 
Die obigen Richtlinien treten mit 1.1.2003 in Kraft. 
Bereits gewährte Förderungen für Orther werden bei obigen Summen in Abzug gebracht. 
 
***************************************************************************** 
 
Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen oder sollten Unklarheiten auftreten, so stehen Ihnen die 
Gemeindebediensteten gerne zur Verfügung. 
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WOHNUNGSFÖRDERUNG   FÜR   ORTHER 
 

Beschlossen durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Orth an der Donau in seiner Sitzung 
vom 26. November 2002. 

 
WER KANN IN DEN GENUSS DER GEMEINDE-WOHNFÖRDERUNG KOMMEN ? 
 
Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 
- die österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsangehöriger anderer  
   EWR- oder EU- Mitgliedsstaaten; 
- Hauptwohnsitz seit mindestens zwei Jahren in Orth an der Donau oder zu einem früheren   
   Zeitpunkt bereits durch zehn Jahre in Orth an der Donau wohnhaft (im Sinne des  
   Gemeinderatsbeschlusses 2/1979 Begriff: Orther/nicht Orther); 
- die Schaffung von Wohnraum hat zur Eigenbedarfsdeckung zu erfolgen (schließt  
   Wohnraumschaffung z.B. für Mietzwecke aus!); 
- das Familieneinkommen darf nicht über den Richtlinien des NÖ Wohnungsförderungs- 
  gesetzes LGBl. 8304 liegen (derzeit bei 1 Person zirka  25.435,49, bei zwei Personen  
   43.603,70 netto!); 
 
WAS WIRD GEFÖRDERT (FÖRDERUNGSGEGENSTAND) ? 
 
Gefördert wird: 
 
1. Die Neuerrichtung eines Eigenheimes; 
 
2. Der Einbau einer weiteren kompletten Wohneinheit im Sinne des NÖ Wohnungs- 
    förderungsgesetzes (z.B. auch Dachgeschoßausbau) bestehend aus Wohn- und  
    Schlafräumen, Küche, Bad, WC; 
 
3. die Errichtung bzw. der Erwerb eines Reihenhauses oder einer Wohnung im Eigentum,  
    über einen Bauträger; 
 
für welche nach dem 8. Mai 1990 die Baubewilligung erteilt wurde. 
 
 
ART UND HÖHE DER FÖRDERUNG ? 
 
1. Art der Förderung: 
 
Gewährung eines einmaligen nichtrückzahlbaren Zuschusses; 
 
 
          bitte wenden!

 

 


